
Rechtsprechung

Keine Verwertung heimlicher Vaterschaftstests
im gerichtlichen Verfahren

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG

1. Der Gesetzgeber hat zur Verwirklichung des Rechts
des rechtlichen Vaters auf Kenntnis der Abstammung
seines Kindes von ihm (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1
GG) ein geeignetes Verfahren allein zur Feststellung der
Vaterschaft bereitzustellen.
2. Es entspricht dem Grundgesetz, wenn die Gerichte die
Verwertung heimlich eingeholter genetischer Abstam-
mungsgutachten wegen Verletzung des von Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gesch�tzten Rechts des betroffe-
nen Kindes auf informationelle Selbstbestimmung als
Beweismittel ablehnen.

BVerfG, Urt. v. 13.2.2007 – 1 BvR 421/05 (BGH, OLG Celle,
AG Hildesheim)

Aus den Gründen: A. Die Verfassungsbeschwerde betrifft die
Verwertbarkeit eines heimlich, ohne Zustimmung des betroffe-
nen Kindes oder seiner Mutter als gesetzlicher Vertreterin zur
Klärung der Vaterschaft eingeholten DNA-Gutachtens im Rah-
men eines gerichtlichen Vaterschaftsanfechtungsverfahrens
und damit auch die Frage, ob das geltende Recht dem recht-
lichen Vater eines Kindes eine hinreichende Möglichkeit zur
Kenntniserlangung und Feststellung der Abstammung des Kin-
des von ihm einräumt.
I. 1. …
2. In der familienrechtlichen Literatur ist umstritten, welche
Anforderungen an die Schlüssigkeit und Substantiierung des
Vortrags zu stellen sind, mit dem im Anfechtungsverfahren
Zweifel an der Vaterschaft dargelegt werden müssen. Der
BGH hat dazu wiederholt ausgeführt, die schlichte Behauptung,
nicht leiblicher Vater des Kindes zu sein, reiche nicht aus.
Vielmehr müsse der Anfechtende Umstände vortragen, die
objektiv geeignet seien, Zweifel an der Abstammung des Kin-
des zu wecken (vgl. BGH, Urt. v. 22.4.1998 – XII ZR 229/96 –,
NJW 1998, 2976 <2977>; Urt. v. 30.10.2002 – XII ZR
345/00 –, NJW 2003, 585 <585>). Dies sei erforderlich, um
das betroffene Kind vor Klagen ins Blaue hinein zu bewahren
(vgl. BGH NJW 1998, 2976 <2977>). Allerdings bedürfe es
nicht des Vortrags von Umständen, die es wahrscheinlich
machten, dass der Anfechtende nicht der Vater des Kindes ist.
Vielmehr reiche aus, wenn sie es nicht ganz fern liegend
erscheinen ließen, dass möglicherweise ein Anderer Vater des
Kindes ist.
3. Molekulargenetische Erkenntnisse und darauf fußende Unter-
suchungsmethodenmachen es seit einiger Zeit möglich, erheblich
präziser als mit früher angewandten Verfahren undmit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit festzustellen, ob ein Kind von demMann, der

rechtlich als sein Vater gilt, abstammt. Dies geschieht durch
Abgleich der genetischen Erbsubstanzen von Vater und Kind,
zur noch besseren Bestimmung auch von der Mutter, wobei
jeweils kleinste Körperpartikel als Untersuchungsmaterial ausrei-
chen (siehe hierzu Ritter/Martin, Der Amtsvormund 1999, 663).
Auf einer solchen sog. DNA-Analyse basieren die Gutachten, die
die Gerichte heute üblicherweise in Vaterschaftsanfechtungsver-
fahren einholen, wenn sie nach entsprechendem schlüssigen Vor-
trag des Anfechtenden in die Beweisaufnahme eintreten.
Mittlerweile werden solche Untersuchungen, für die sich die
Bezeichnung „Vaterschaftstest“ eingebürgert hat, auch von
privaten Laboren zu erschwinglichen Preisen für jedermann
angeboten. Dies ermöglicht es Männern, die Zweifel an ihrer
Vaterschaft hegen, mithilfe kleinster, vom Kind und von sich
genommener Körperpartikel als genetische Untersuchungs-
proben auch heimlich und ohne Wissen des Kindes und seiner
Mutter oder gar gegen deren Willen eine solche Untersuchung
in Auftrag zu geben und hierdurch zu erfahren, ob ihre
Zweifel an ihrer Vaterschaft begründet sind. Allerdings ent-
sprechen die Labore nicht immer den inzwischen für solche
Analysen in den Richtlinien der Bundesärztekammer für die
Erstattung von Abstammungsgutachten (vgl. Deutsches Ärz-
teblatt, Jg. 99, Heft 10, S. A 665) aufgestellten Qualitätsstan-
dards, was die Aussagekraft der Ergebnisse mindert.
4. …
II. 1. Der Beschwerdeführer hatte 1994, kurz nach der Geburt
des später beklagten Kindes, wirksam anerkannt, Vater dieses
Kindes zu sein. Er hatte während der gesetzlichen Empfäng-
niszeit des Kindes mit der Kindesmutter Geschlechtsverkehr
und lebte nach der Geburt des Kindes mit diesem und der
Mutter, die allein für das Kind sorgeberechtigt ist, bis Anfang
1997 in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft zusammen. Im
Jahre 2001 erhob er erstmals eine Vaterschaftsanfechtungskla-
ge, bei der er sich auf ein Gutachten stützte, das ihm eine auf
10 % verminderte Zeugungsfähigkeit attestiert hatte. Mit sei-
nem Begehren blieb er in beiden Instanzen ohne Erfolg. Nach
Auffassung der Fachgerichte war das Gutachten nicht geeignet,
Zweifel an der Vaterschaft des Beschwerdeführers zu wecken.
a) Im Jahre 2002 holte der Beschwerdeführer ohne Kenntnis
der Mutter des Kindes bei einem privaten Labor ein gendiag-
nostisches Gutachten ein, dem als Untersuchungsmaterial sein
Speichel und ein nach seinen Angaben vom Kind benutztes
Kaugummi zu Grunde lagen. Als ihm das Gutachten bestätig-
te, es sei mit 100 % auszuschließen, dass die beiden Proben-
spender Vater und Kind seien, erhob er erneut Vaterschafts-
anfechtungsklage und stützte sich dabei auf das Ergebnis
dieser Untersuchung. Mit hier angegriffenem Urt. v. 4.3.2003
wies das Familiengericht die Klage ab.
b) Die hiergegen gerichtete Berufung wies das OLG mit Urt.
v. 29.10.2003 zurück.
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c) Schließlich wies der BGH die hiergegen gerichtete Revi-
sion mit Urt. v. 12.1.2005 zurück.
2. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerde-
führer eine Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeits-
rechts aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.
III. …
B. Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist insoweit begründet,
als es der Gesetzgeber unter Verletzung von Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG unterlassen hat, ein rechtsförmiges Verfahren
bereitzustellen, in dem die Abstammung eines Kindes von
seinem rechtlichen Vater geklärt und die Tatsache ihres Beste-
hens oder Nichtbestehens festgestellt werden kann, ohne daran
zugleich Folgen für den rechtlichen Status des Kindes zu knüp-
fen (I.). Das auf Anfechtung der Vaterschaft gerichtete Verfah-
ren gem. §§ 1600 ff. BGB ist kein Verfahren, das dem Recht des
Vaters allein auf Kenntnis der Abstammung des Kindes von ihm
in verfassungsgemäßer Weise Rechnung trägt (II.). Darüber
hinaus bleibt die Verfassungsbeschwerde ohne Erfolg. Die mit
ihr angegriffenen Entscheidungen halten verfassungsrechtlichen
Maßstäben stand. Es entspricht der Verfassung, die Ergebnisse
heimlich, also ohne Einwilligung des Kindes oder seines allein
sorgeberechtigten Elternteils eingeholter, gendiagnostischer Va-
terschaftsgutachten in Vaterschaftsanfechtungsverfahren ge-
richtlich nicht zu verwerten (III.).
I. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet als
Ausformung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht nur
das Recht eines Mannes auf Kenntnis der Abstammung des
ihm rechtlich zugeordneten Kindes, sondern auch auf Ver-
wirklichung dieses Rechts. Der Gesetzgeber hat es unter
Verletzung dieses Grundrechtsschutzes unterlassen, eine ge-
setzliche Regelung zur Feststellung der Abstammung eines
Kindes von seinem rechtlichen Vater zu treffen.
1. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die
Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde
sichern gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG jedem
Einzelnen einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung,
in dem er seine Individualität entwickeln und wahren kann (vgl.
BVerfGE 35, 202 <220>). Verständnis und Entfaltung der Indivi-
dualität sind dabei mit der Kenntnis der für sie konstitutiven
Faktoren eng verbunden. Zu diesen zählt auch die Abstammung
(vgl. BVerfGE 79, 256 <268>). Sie nimmt im Bewusstsein des
Einzelnen eine Schlüsselstellung für seine Individualitätsfindung
wie für sein Selbstverständnis und sein familiäres Verhältnis zu
anderen ein. Die Möglichkeit, sich als Individuum nicht nur
sozial, sondern auch genealogisch in eine Beziehung zu anderen
zu setzen, wird deshalb vom Schutz des Persönlichkeitsrechts mit
umfasst und begründet aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
ein Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung
ebenso wie es einem Mann das Recht auf Kenntnis einräumt, ob
ein Kind von ihm abstammt (vgl. BVerfGE 108, 82 <105>). Dies
betrifft sowohl die Annahme eines Mannes, er könnte Erzeuger
eines ihm rechtlich nicht zugeordneten Kindes sein, als auch die
Zweifel, ein Kind, als dessen Vater derMann rechtlich angesehen
und behandelt wird, könnte doch nicht von ihm abstammen.

Beide Interessen berühren das Verhältnis, in das sich ein Mann
zu einem Kind und seiner Mutter setzt, und die emotionalen wie
sozialen Beziehungen, die er zu diesen entwickelt. Das Wissen
um die Abstammung des Kindes hat auch maßgeblichen Einfluss
auf das Selbstverständnis des Mannes sowie die Rolle und
Haltung, die er dem Kind und der Mutter gegenüber einnimmt.
2. Zum Recht eines Mannes auf Kenntnis, ob ein Kind von
ihm abstammt, gehört auch das Recht, die Möglichkeit eröff-
net zu bekommen, in einem Verfahren die Abstammung eines
Kindes von ihm klären und feststellen zu lassen.
a) Zwar verleiht das Persönlichkeitsrecht kein Recht auf Ver-
schaffung von Kenntnissen, es schützt aber vor der Vorenthaltung
erlangbarer Informationen (vgl. BVerfGE 79, 256 <269>). Dieser
Schutz ist nur dann gewährleistet, wenn ein Verfahren eröffnet
ist, das einemMann Zugang zu den ihm vorenthaltenen Informa-
tionen ermöglicht, die für die Kenntnis der Abstammung eines
Kindes von ihm erforderlich sind. Solche Informationen liegen
auf Grund des heutigen Standes derWissenschaft insbesondere in
den genetischen Erbsubstanzen des Kindes begründet, die in
Abgleich mit den genetischen Daten des Vaters im Wege der
DNA-Analyse zu einer gesicherten Kenntnis darüber führen, ob
das Kind von dem Mann abstammt. Die genetischen Informatio-
nen aus der Erbanlage des Kindes sind somit der Schlüssel zur
Kenntnis des Mannes, ob er der Vater des Kindes ist.
b) Allerdings wird das Grundrecht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, aus
dem sich das Recht auf Kenntnis und damit verbunden auch
auf Klärung und Feststellung der Abstammung herleitet, nicht
schrankenlos gewährt. Es kann nur im Rahmen der verfas-
sungsmäßigen Ordnung ausgeübt werden und unterliegt der
gesetzgeberischen Ausgestaltung, die erst dann das Grund-
recht verletzt, wenn der Gesetzgeber hierbei verfassungswid-
rige Zwecke verfolgt oder den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit nicht wahrt (vgl. BVerfGE 79, 256 <269 f.>).
Eine Verletzung des Grundrechts auf freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit liegt auch dann vor, wenn der Gesetzgeber es unter-
lässt, die Verwirklichung des Grundrechts auf Kenntnis der Ab-
stammung in einem dafür geeigneten Verfahren zu ermöglichen.
Die Grundrechte enthalten nicht nur Abwehrrechte des Einzelnen
gegenüber der öffentlichen Gewalt, sondern stellen zugleich
Wertentscheidungen der Verfassung dar, aus denen sich Schutz-
pflichten für die staatlichen Organe ergeben. Die Verfassung gibt
solchen Schutz als Ziel vor, nicht aber seine Ausgestaltung im
Einzelnen. Sie ist Aufgabe der jeweils zuständigen staatlichen
Organe, denen bei der Erfüllung der Schutzpflichten ein weiter
Gestaltungsspielraum zukommt (vgl. BVerfGE 96, 56 <64>).
Notwendig ist jedoch ein unter Berücksichtigung anderer, mögli-
cherweise entgegenstehender Rechtsgüter angemessener Schutz,
der auch wirksam ist (vgl. BVerfGE 88, 203 <254>).
3. Der Gesetzgeber hat es unter Verletzung seiner Schutz-
pflicht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG unterlassen,
einen Verfahrensweg zu eröffnen, auf dem das Recht auf
Kenntnis der Abstammung in angemessener Weise geltend
gemacht und durchgesetzt werden kann.
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a) Für einen Mann, der bei Zweifeln an seiner Vaterschaft für ein
Kind klären möchte, ob dieses von ihm abstammt, besteht zwar
die Möglichkeit, auf privatem Wege mit Einwilligung des Kin-
des beziehungsweise seiner sorgeberechtigten Mutter unter Ver-
wendung auch von Genmaterial des Kindes ein Vaterschaftsgut-
achten einzuholen und dadurch Kenntnis über die Abstammung
zu erlangen. Dieser Weg ist jedoch allein vom Willen anderer
abhängig und rechtlich verschlossen, wenn Kind oder Mutter
ihre Einwilligung verweigern. Dies ist die Folge davon, dass der
Gesetzgeber bisher kein Verfahren vorgesehen hat, in dem das
Recht auf Kenntnis der Abstammung durchgesetzt werden kann.
Die faktische Möglichkeit, sich privat Kenntnis von der biologi-
schen Vaterschaft zu verschaffen, reicht nicht aus, einem Mann
den gebotenen Schutz zukommen zu lassen. Dies zeigt sich
gerade dann, wenn die Einwilligung von Kind beziehungsweise
Mutter zur Einholung eines Vaterschaftsgutachtens fehlt. Denn
ein ohne deren Einwilligung heimlich von einem Mann einge-
holtes Gutachten verletzt das Persönlichkeitsrecht des Kindes
aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG in seiner Ausformung
als informationelles Selbstbestimmungsrecht und das von Art. 6
Abs. 2 GG geschützte Sorgerecht der Mutter.
aa) Das von Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG umfasste
Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt die Befug-
nis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und
Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen (vgl.
BVerfGE 65, 1 <43>). Zu diesen grundrechtlich geschützten
Daten gehören auch solche, die Informationen über genetische
Merkmale einer Person enthalten, aus denen sich in Abgleich
mit den Daten einer anderen Person Rückschlüsse auf die
Abstammung ziehen lassen (vgl. BVerfGE 103, 21 <32>).
Auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist jedoch
nicht schrankenlos gewährleistet. Insbesondere muss der Ein-
zelne Einschränkungen dieses Rechts hinnehmen, die im über-
wiegenden Interesse anderer oder der Allgemeinheit liegen. Sol-
che Beschränkungen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage, aus
der sich die Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkun-
gen ergeben und die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
entspricht (vgl. BVerfGE 65, 1 <44>). So kann verfahrensrecht-
lich, wie bspw. durch § 372a ZPO, geregelt werden, unter
welchen Voraussetzungen auch sensible Daten, die Auskunft
über die eigene Abstammung geben können, mittels Preisgabe
entsprechender Körperpartikel als Untersuchungsproben offen
gelegt werden müssen, wenn dies unter Berücksichtigung auch
der Grundrechte anderer, wie hier des Vaters auf Kenntnis der
Abstammung, gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. Das infor-
mationelle Selbstbestimmungsrecht verpflichtet jedoch die staat-
lichen Organe, dem Einzelnen Schutz davor zu bieten, dass
private Dritte ohne sein Wissen und ohne seine Einwilligung
Zugriff auf die seine Individualität kennzeichnenden Daten neh-
men. Dies gilt grundsätzlich selbst dann, wenn der Zweck, die
Klärung der Abstammung, von einem grundrechtlich geschützten
Kenntnisinteresse getragen wird. Die in solchen Fällen vorlie-
gende Grundrechtskollision kann nicht von einem der Grund-
rechtsträger nach seinem Gutdünken bewältigt, sondern nur

durch den Gesetzgeber gelöst werden. Ein mithilfe von geneti-
schem Datenmaterial heimlich eingeholter Vaterschaftstest ba-
siert auf einer nicht zu rechtfertigenden Verletzung des Rechts
des betroffenen Kindes auf informationelle Selbstbestimmung,
vor der die staatlichen Organe Schutz zu bieten haben.
bb) Vor ungewollten Zugriffen auf das genetische Datenmate-
rial eines Kindes ist auch dessen sorgeberechtigte Mutter zu
schützen. Art. 6 Abs. 2 GG gewährleistet den Eltern das Recht
und die Verantwortung, Sorge für ihr Kind zu tragen. Zur
elterlichen Sorge gehört auch, im Interesse des Kindes darüber
zu entscheiden, ob jemand genetische Daten des Kindes erhe-
ben und verwerten darf. Um dem Sorgeberechtigten hierbei den
verfassungsrechtlich gebotenen Schutz zukommen zu lassen,
kann von der Rechtsordnung nicht toleriert werden, dass ein
heimlich eingeholter Vaterschaftstest der Kenntniserlangung
über die Abstammung eines Kindes dient.
b) Allerdings muss die Rechtsordnung auch ein Verfahren bereit-
stellen, um die Möglichkeit zur Feststellung der Vaterschaft zu
eröffnen. Das Fehlen eines solchen Verfahrens rechtfertigt sich
nicht allein aus Grundrechtspositionen des Kindes oder derMutter.
aa) (1) Es bedarf vorliegend keiner Entscheidung, ob – wie der
BGH annimmt – das Kind ein Recht auf Nichtkenntnis der
eigenen Abstammung hat. Jedenfalls würde ein solches Recht
es nicht rechtfertigen, ein Verfahren vorzuenthalten, in dem ein
Mann Kenntnis über die Abstammung des ihm rechtlich zuge-
ordneten Kindes erlangen kann, ohne dass dies automatisch zu
Veränderungen im rechtlichen Status des Kindes führen muss.
Es ist schon fraglich, ob ein solches Recht überhaupt als nega-
tive Kehrseite des Rechts auf Kenntnis der Abstammung vom
Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung aus Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GGmit umfasst wird. Denn die Nichtkennt-
nis eröffnet anders als die positive Kenntnis der Abstammung
dem Einzelnen mit der Information nicht die Möglichkeit, sich
zu konkreten Personen in Beziehung zu setzen und den per-
sönlichen familiären Zusammenhang zu erfahren, an dem sich
die eigene Identität ausrichten kann. Insofern ist im Falle eines
Verfahrens zur Klärung der Abstammung eines Kindes inWahr-
heit auch nicht dessen Nichtwissen über die Abstammung be-
troffen, sondern sein möglicherweise nur vermeintlichesWissen
über die Abstammung von seinem rechtlichen Vater, das durch
Kenntnis der wahren Abstammung erschüttert werden könnte.
Ein Recht aber, das eine möglicherweise fehlerhafte An-
nahme schützt und das Kind vor einer Klärung der tatsäch-
lichen Abstammung bewahrt, hätte, selbst wenn es vom
Schutzbereich des Persönlichkeitsrechts umfasst wäre, grund-
sätzlich ein geringeres Gewicht gegenüber dem Recht auf
Kenntnis der Abstammung, weil allein dieses letztlich einen
dauerhaften Beitrag zur eigenen Identitätsfindung sowohl des
Mannes als auch des Kindes leisten kann. Allerdings können
es besondere Lebenslagen und Entwicklungsphasen, in denen
sich ein Kind befindet, im Einzelfall rechtfertigen, wegen
besonderer Gefährdung des Kindeswohls für begrenzte Zeit
von der Eröffnung eines Verfahrens abzusehen, mit dem dem
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Recht des Mannes auf Kenntnis der Abstammung des Kindes
von ihm zur Durchsetzung zu verhelfen ist.
(2) Ebenso wenig vermag das Recht des Kindes auf informa-
tionelle Selbstbestimmung es rechtfertigen, seinem rechtlichen
Vater auf Dauer die Kenntnis von der Abstammung des Kindes
vorzuenthalten. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht
schützt die selbstbestimmte Weitergabe und Verwendung per-
sönlicher Daten. Bei Zweifeln über die Vaterschaft können
jedoch allein diese Daten in Abgleich mit den genetischen
Daten des rechtlichen Vaters Kenntnis über die Abstammung
des Kindes von ihm verschaffen. Ein uneingeschränkter Schutz
der genetischen Daten eines Kindes gegenüber dem rechtlichen
Vater bedeutete deshalb zugleich für diesen die Vorenthaltung
der Kenntnis von eigenen Daten sowie vielfach die Unmöglich-
keit, Kenntnis von der Abstammung des Kindes von ihm zu
erlangen, kann er doch nicht unbedingt wissen, ob die Mutter
des Kindes während der Empfängniszeit noch mit anderen
Männern Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das berechtigte Inte-
resse des Vaters an der Kenntnis der wahren Abstammung des
Kindes wird verstärkt durch die für ihn als rechtlichen Vater
bestehenden Pflichten für das Kind. Trägt die Mutter die
alleinige Sorge für das Kind, kann sie zudem in Ausübung des
informationellen Selbstbestimmungsrechts des Kindes verhin-
dern, dass derMann rechtmäßig Kenntnis von der Abstammung
des Kindes von ihm erlangt, solange ihm kein Verfahren zur
Verfügung steht, das der Klärung der Abstammung dient.
(3) Der Gesetzgeber ist zwar nicht verpflichtet, die rechtliche
Anerkennung der Elternschaft stets von der Prüfung abhängig
zu machen, von wem das Kind im Einzelfall abstammt (vgl.
BVerfGE 108, 82 <100>). Im Hinblick auf den Schutz familiä-
rer sozialer Beziehungen aus Art. 6 Abs. 1 GG und den Schutz
der Intimsphäre aus Art. 2 Abs. 1 GG ist es ausreichend, aus
bestimmten tatsächlichen Umständen und sozialen Situationen,
vor allem auch einer bestehenden Ehe, auf die Abstammung
eines Kindes zu schließen und auf Grund dieser Vermutung die
Zuweisung der rechtlichen Elternschaft vorzunehmen, wenn
dies in aller Regel zu einem Zusammentreffen von leiblicher
und rechtlicher Elternschaft führt (vgl. BVerfGE 108, 82 <100>
unter Bezugnahme auf 79, 256 <267>). Konsequenz dieser
verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Vermutungs-
regelungen, die der Gesetzgeber in § 1592 Nr. 1 und 2 BGB
aufgestellt hat, ist, dass sie zu Zweifeln über die wahre Vater-
schaft führen können. Entscheidet sich der Gesetzgeber für
diesen rechtlichen Weg, die leibliche Vaterschaft in weiten
Teilen nicht zu klären, sondern zu vermuten, hat er aber
zugleich ein Verfahren vorzusehen, in dem im Einzelfall der-
artige Zweifel geklärt werden können. Das in Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG enthaltene Recht eines Mannes auf
Kenntnis der Abstammung eines Kindes von ihm verlangt für
solche Fälle die Eröffnung eines Verfahrens, in dem die Ab-
stammung geklärt werden kann, ohne dass daran zwingend
weitere rechtliche Folgen geknüpft werden. Dies gilt auch für
den Mann, der die Vaterschaft für ein Kind anerkannt hat.
Solange der Gesetzgeber kein Verfahren für die Klärung der

Abstammung eröffnet hat und die Anerkennung der Vaterschaft
nicht zusätzlich rechtlich an den Nachweis bindet, dass das
Kind von dem Anerkennenden abstammt, kann ein Mann seine
Anerkennung allein auf seine vom Gesetz getragene Ver-
mutung stützen, Vater des Kindes zu sein. Damit hat er bei
später aufkommenden Zweifeln daran sein Recht auf Kenntnis
der Abstammung des Kindes von ihm nicht verwirkt.
Mit der Eröffnung eines solchen Verfahrens zur Klärung und
Feststellung der Abstammung schränkt der Gesetzgeber über
den hiermit notwendigerweise verbundenen Zugriff auf die
genetischen Daten des Kindes zwar das Recht des Kindes auf
informationelle Selbstbestimmung ein. Dies ist jedoch dem
Schutz geschuldet, den Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
auch dem Manne zukommen lässt. Da es sich um Daten
handelt, die in Beziehung zu denen des Mannes stehen können,
der rechtlicher Vater des Kindes ist, ist das Recht des Kindes,
diese Daten nicht preiszugeben, ihm gegenüber weniger schüt-
zenswert. Dem Recht des rechtlichen Vaters auf Kenntnis der
Abstammung des Kindes ist in dieser Grundrechtskonstellation
größeres Gewicht beizumessen als dem Recht des Kindes auf
informationelle Selbstbestimmung, insbesondere auch, weil der
Gesetzgeber seiner Verpflichtung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG nur nachkommen kann und Genüge leistet,
wenn er ein Verfahren bereitstellt, in dem unter Zuhilfenahme
der genetischen Daten des Kindes in Abgleich mit den Daten
des rechtlichen Vaters geklärt werden kann, ob das Kind wirk-
lich von diesem abstammt.
bb) Auch Grundrechte der Mutter stehen der dem Persönlich-
keitsschutz des Mannes aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1
GG geschuldeten Bereitstellung eines Verfahrens zur Klärung
und Feststellung der Abstammung eines Kindes von ihm nicht
entgegen.
Die Klärung, ob ihr Kind von dem Mann abstammt, der als sein
rechtlicher Vater gilt, berührt zwar auch das Persönlichkeitsrecht
der Mutter aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, das ihr das
Recht einräumt, selbst darüber zu befinden, ob, in welcher Form
und wem sie Einblick in ihre Intimsphäre und ihr Geschlechts-
leben gibt (vgl. BVerfGE 96, 56 <61>). Allerdings ist damit kein
unzulässiger Eingriff in den unantastbaren Bereich privater Le-
bensgestaltung der Mutter verbunden. Der Eingriff dient dem
vorrangigen Ziel der Klärung, ob das Kind aus ihrer Beziehung
mit dem rechtlichen Vater hervorgegangen ist, der wiederum ein
verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf Kenntnis hat, ob das
Kind aus dieser Beziehung hervorgegangen ist und von ihm
abstammt (vgl. BVerfGE 96, 56 <61>). Bei der Abwägung der
hier widerstreitenden Grundrechtspositionen ist zudem zu be-
rücksichtigen, dass die Mutter dem Mann schon Zugang zu ihrer
Intimsphäre eröffnet hat, ihn an ihrem Geschlechtsleben hat
teilnehmen lassen und dadurch ein Kenntnisinteresse des Mannes
an der Abstammung ihres Kindes mitbegründet hat.
cc) Andere Grundrechtspositionen von Kind undMutter stehen der
Durchsetzung des Rechts eines Mannes allein auf Kenntnis der
Abstammung eines Kindes von ihmmittels eines dafür vorgesehe-
nen Verfahrens nicht entgegen. Auch ein gesetzgeberisches Inte-
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resse, den Familienfrieden der rechtlich verbundenen Familie nicht
mit einem Verfahren zur Klärung der Abstammung eines Kindes
stören zu wollen, rechtfertigt nicht, ein solches Verfahren vor-
zuenthalten, denn nur dieses bietet dem grundrechtlich verbürgten
Recht des Vaters auf Kenntnis der Abstammung wirksamen
Schutz und Verwirklichung. Auch kann der Familienfriede allein
schon durch geäußerte Zweifel eines rechtlichen Vaters an der
Abstammung seines Kindes von ihm beeinträchtigt werden, nicht
erst durch ein Verfahren, das die bezweifelte Abstammung klärt.
II. Das Anfechtungsverfahren gem. §§ 1600 ff. BGB ist kein
Verfahren, das dem Recht des Vaters allein auf Kenntnis der
Abstammung des Kindes von ihm in verfassungsgemäßer
Weise Rechnung trägt. Sein Ziel wie seine Anforderungen
sind nicht auf die Durchsetzung des Rechts auf Kenntnis der
Abstammung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
beschränkt, sondern dienen der Umsetzung des in Art. 6
Abs. 2 S. 1 GG enthaltenen Gebots, möglichst eine Über-
einstimmung von biologischer und rechtlicher Vaterschaft zu
erreichen (vgl. BVerfGE 108, 82 <104>). Dadurch geht dieses
Verfahren über das Begehren nach Kenntnis der Abstammung
hinaus und stellt zudem übermäßige Anforderungen an die
Erlangung dieser Kenntnis, die für ein allein auf die Fest-
stellung der Vaterschaft gerichtetes Verfahren verfassungs-
rechtlich nicht erforderlich sind.
1. Das Anfechtungsverfahren dient dazu, die rechtliche und
biologische Vaterschaft für ein Kind zusammenzuführen und
beendet die rechtliche Vaterschaft, wenn sich im Verfahren
erweist, dass das Kind nicht von seinem rechtlichen Vater
abstammt. Die Klärung der Vaterschaft ist im Anfechtungs-
verfahren lediglich ein Mittel zu diesem Ziel.
a) Damit steht hier, anders als bei der bloßen Kenntniserlangung
über die Abstammung eines Kindes, dem von Art. 6 Abs. 2 S. 1
GG geschützten Interesse des rechtlichen Vaters, sich von der
Vaterschaft zu lösen, wenn sich herausstellt, dass er nicht der
biologische Vater des Kindes ist, das von Art. 6 Abs. 1 GG
geschützte Interesse eines Kindes am Erhalt seiner rechtlichen
und sozialen familiären Zuordnung gegenüber (vgl. BVerfGE
38, 241 <251>; 108, 82 <107 f.>). Dieses Interesse des Kindes
wiegt schwer, ist es doch für seine Persönlichkeitsentwicklung
von maßgeblicher Bedeutung, einen stabilen familiären Rahmen
zu haben, in dem es sich einemVater und einerMutter zugehörig
fühlen kann. Zudem kann eine erfolgreiche Anfechtung, bei der
das Kind mit dem rechtlichen Vater auch einen ihm gegenüber
Verantwortlichen und Unterhaltspflichtigen verliert, mit erheb-
lichen Auswirkungen auf seine Lebensumstände verbunden sein.
Das betrifft auch die Mutter des Kindes, deren Interesse am
Bestand der familiären rechtlichen Beziehungen ebenfalls von
Art. 6 Abs. 1 GG geschützt ist (vgl. BVerfGE 108, 82 <107>).
b) Den Konflikt dieser miteinander kollidierenden Grundrechts-
positionen von Vater, Kind und Mutter hat der Gesetzgeber
dadurch auszugleichen versucht, dass er dem Vater zur Wah-
rung seines Rechts den Verfahrensweg der Anfechtungsklage
eröffnet und bei Feststellung einer Nichtübereinstimmung von
biologischer und rechtlicher Vaterschaft keine weitere Notwen-

digkeit einer Abwägung mit den Interessen der Mutter und des
Kindes vorgesehen hat, sondern die Nichtübereinstimmung
ausreichen lässt, um das rechtliche Band zwischen dem Kind
und seinem bisherigen rechtlichen Vater zu lösen. Den Interes-
sen insbesondere des Kindes und seiner Mutter nach Stabilität
der bestehenden rechtlichen und sozialen familiären Zuordnung
hat der Gesetzgeber demgegenüber dadurch Rechnung getra-
gen, dass er die Vaterschaftsanfechtung an besondere Voraus-
setzungen gebunden hat. So hat er in § 1600b BGB bestimmt,
dass die Anfechtung binnen zwei Jahren zu erfolgen hat, be-
ginnendmit demZeitpunkt, in dem der rechtliche Vater von den
Umständen erfährt, die gegen seine Vaterschaft sprechen. Über-
dies hat er mit § 1600c BGB die Vermutung aufgestellt, dass
das Kind von dem Mann abstammt, dessen Vaterschaft nach
§ 1592 Nr. 1 und 2 und § 1593 BGB besteht, und damit dem
rechtlichen Vater die Darlegungslast auferlegt, diese Ver-
mutung zu widerlegen. Dieser Interessenausgleich des Gesetz-
gebers, der in der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung der
Anfechtungsklage zum Tragen kommt, ist verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden. Er berücksichtigt beide Grundrechtsposi-
tionen gleichermaßen und greift mit seinen Anforderungen an
die Anfechtung nicht in unzumutbarer Weise in das Recht des
Vaters aus Art. 6 Abs. 2 GG ein, sich bei mangelnder Über-
einstimmung seiner rechtlichen mit der biologischen Vater-
schaft von der Rechtsposition des Vaters lösen zu können.
c) Auch die Auslegung der Anfechtungsvoraussetzungen
durch die Rspr. ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Dem Schutz des rechtlichen und sozialen Familienverbandes
aus Art. 6 Abs. 1 GG und der dem seine Vaterschaft anfech-
tenden rechtlichen Vater gesetzlich auferlegten Darlegungs-
last entspricht es, wenn die Rspr. hierfür nicht allein die
Behauptung des rechtlichen Vaters ausreichen lässt, er habe
Zweifel an seiner Vaterschaft oder sei nicht der biologische
Vater des Kindes, sondern von ihm die Darlegung objektiver
Umstände verlangt, die Zweifel an seiner Vaterschaft wecken.
Ohne einen solchen faktischen Anhaltspunkt liefe auch die
ebenfalls dem Schutz aus Art. 6 Abs. 1 GG dienende Anfech-
tungsfrist des § 1600b BGB ins Leere, denn ohne objektive
Umstände, von denen der rechtliche Vater erfahren hat und
auf die er sich stützt, ist nicht zu berechnen, ab wann die
Zweijahresfrist, innerhalb derer der Vater seine Vaterschaft
anfechten kann, zu laufen beginnt, die sich gerade auf solche
Umstände bezieht. Reichte zur Erfüllung der Darlegungslast
allein die Behauptung aus, nicht biologischer Vater des Kin-
des zu sein, stünde es im Belieben des Vaters, seine Zweifel
zeitlich so zu platzieren, dass sie jederzeit der Anfechtungs-
frist genügen. Damit aber würde der vom Gesetzgeber vor-
genommene Ausgleich der grundrechtlich geschützten Inte-
ressen von Vater, Kind und Mutter unter Vernachlässigung
insbesondere des Kindesinteresses am Erhalt seiner recht-
lichen und sozialen familiären Bindungen einseitig zu Guns-
ten des Interesses des Vaters an der Lösung des rechtlichen
Bandes zwischen ihm und dem Kind verschoben.
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Andererseits dürfen aber die Anforderungen an die Darlegungs-
last des rechtlichen Vaters auch nicht zu hoch angesetzt werden,
damit sein Interesse, sich von der rechtlichen Vaterschaft zu
lösen, wenn er nicht biologischer Vater ist, im Anfechtungsver-
fahren in ausreichendem Maße Berücksichtigung finden kann.
Insofern ist von ihm nur zu verlangen, dass er, wie der BGH dies
in seiner Rspr. zumAusdruck gebracht hat (vgl. BGHNJW 1998,
2976 <2977>), Umstände vorträgt, die es nicht ganz fern liegend
erscheinen lassen, nicht er, sondern ein anderer Mann könne
möglicherweise biologischer Vater des Kindes sein.
2. Im Vaterschaftsanfechtungsverfahren kommt es nach einem
der Darlegungslast genügenden Vortrag eines anfechtenden
rechtlichen Vaters durch Eintritt des Gerichts in die Beweisauf-
nahme und Einholung eines gendiagnostischen Gutachtens zwar
auch zur Klärung und Feststellung, ob das Kind von seinem
rechtlichen Vater abstammt. Wegen seines überschießenden Zie-
les der rechtlichen Trennung vom Kind und der darauf zurück-
zuführenden erhöhten Verfahrensanforderungen wird aber das
Anfechtungsverfahren nicht dem von Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG geschützten Recht eines Mannes auch auf bloße
Kenntnis der Abstammung eines Kindes von ihm gerecht.
a) Bei Zweifeln an seiner Vaterschaft wird der rechtliche Vater
zwar oftmals schon den Entschluss gefasst haben, die rechtliche
Bindung zum Kind lösen zu wollen, sollte sich herausstellen,
dass er nicht der biologische Vater des Kindes ist. In diesen
Fällen decken sich der Wunsch nach Kenntnis der Abstammung
des Kindes und der nach Beendigung der rechtlichen Bande zum
Kind, sodass in der Regel das Vaterschaftsanfechtungsverfahren
der geeignete und dafür vorgesehene Weg für sein Ziel ist, die
Beendigung der rechtlichen Vaterschaft zu erreichen. Doch
kann sich der Wunsch eines rechtlichen Vaters auch allein
darauf richten, zu wissen, ob das Kind wirklich von ihm ab-
stammt, ohne zugleich seine rechtliche Vaterschaft aufgeben zu
wollen. Dies kann darin begründet liegen, dass er zwar Klarheit
über die Abstammung des Kindes haben will, sich aber mit dem
Kind persönlich so verbunden fühlt, dass er auch dann, wenn er
nicht der Erzeuger des Kindes ist, diesem rechtlicher Vater
bleiben möchte. Auch ist möglich, dass der rechtliche Vater
zunächst einmal seine Zweifel über die Abstammung des Kin-
des ausräumen möchte, um sich nach Kenntnis des Ergebnisses
einer entsprechenden Begutachtung, sollte diese seine biologi-
sche Vaterschaft nicht bestätigen, dann damit auseinander zu
setzen und sich klar darüber zu werden, welche rechtlichen
Konsequenzen er daraus ziehen will.
Für dieses von Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte
Begehren, allein oder zunächst einmal nur Kenntnis von der
Abstammung des ihm rechtlich zugeordneten Kindes zu erlan-
gen, ist das Anfechtungsverfahren, das auf das Ziel der Beendi-
gung der rechtlichen Vaterschaft ausgerichtet ist, zu weit gehend
und nicht angemessen. Es zwingt den rechtlichen Vater dazu, bei
Verfolgung seines Interesses, die Abstammung des Kindes von
ihm zu erfahren, zugleich auch den möglichen Verlust seiner
rechtlichen Vaterschaft in Kauf zu nehmen oder, wenn er dies
nicht will, darauf zu verzichten, Kenntnis von der Abstammung

des Kindes zu erlangen. Dies wird weder dem väterlichen Kennt-
nisinteresse gerecht, das sich nur auf die Abstammung bezieht,
noch dient es dem Interesse des betroffenen Kindes am Erhalt
seiner rechtlichen Beziehung zu seinem Vater.
b) Auch die gesetzlichen Voraussetzungen, unter denen die
Vaterschaft angefochten werden kann, sind, bezogen auf die
Verfolgung des Interesses, Kenntnis von der Abstammung
seines Kindes zu erlangen, unverhältnismäßig. Sie sind an dem
Schutz ausgerichtet, der dem Kind und seiner Mutter im Hin-
blick auf den Bestand der rechtlichen und sozialen familiären
Beziehung mit dem Vater zukommt, der bei einer Anfechtung
der Vaterschaft gefährdet ist. Dieses Bestandsschutzes bedürfen
sie aber nicht, wo es lediglich um die Verfolgung des Zieles
geht, über die Abstammung des Kindes Gewissheit zu erlangen.
Hier steht dem Recht des Vaters auf Kenntnis der Abstammung
kein entsprechend gewichtiges, schützenswertes Interesse von
Kind und Mutter entgegen, sodass es nicht gerechtfertigt wäre,
ein Verfahren zur Klärung und Feststellung der Abstammung an
dieselben Darlegungslasten und Fristen zu binden, die für die
Anfechtungsklage maßgeblich sind. Zur Verfahrenseröffnung
reichte hier aus, wenn der rechtliche Vater Zweifel an der
Abstammung des Kindes von ihm vorträgt.
c) Die dargestellten Anforderungen gelten für den rechtlichen
Vater, dessen Recht auf Feststellung der Abstammung des
ihm rechtlich zugeordneten Kindes allein Gegenstand des
vorliegenden Verfahrens ist. Soweit der Gesetzgeber im Hin-
blick auf einen Mann, der nicht der rechtliche Vater des
Kindes ist, aber davon ausgeht, dessen biologischer Vater zu
sein, ein Verfahren auf Feststellung der Abstammung des
Kindes von ihm eröffnet, kann es das Fehlen einer rechtlichen
Zuordnung des Kindes zu ihm rechtfertigen, strengere Anfor-
derungen zu stellen. Von ihm kann der Vortrag von Umstän-
den verlangt werden, die es möglich erscheinen lassen, dass er
der biologische Vater des Kindes sein könnte, um das Kind
und die Mutter vor der Preisgabe persönlicher Daten und der
Offenlegung intimer Begebenheiten in grundlos von Männern
angestrengten Verfahren zu schützen, zu denen sie in keiner
rechtlichen oder sozialen Beziehung stehen.
III. Nach diesen Maßstäben sind die mit der Verfassungs-
beschwerde angegriffenen Entscheidungen verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden. Die Verfassungsbeschwerde ist
insoweit unbegründet. Die defizitäre rechtliche Situation für
das von Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte
Interesse eines Mannes, allein oder zunächst einmal nur
Kenntnis von der Abstammung eines Kindes von ihm zu
erlangen, kann durch das Anfechtungsverfahren, das der Be-
schwerdeführer angestrengt und durchlaufen hat, nicht aus-
geglichen werden. Die Gerichte haben in ihren Entscheidun-
gen die gesetzlichen Bestimmungen über die Anfechtung der
Vaterschaft, die die Grundrechte von Vater, Kind und Mutter
wahren, in verfassungsmäßiger Weise ausgelegt und dabei die
Verwertung eines vom Beschwerdeführer vorgelegten, heim-
lich eingeholten Vaterschaftstests zu Recht abgelehnt.
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1. Das Anfechtungsverfahren nach §§ 1600 ff. BGB dient der
Beendigung der rechtlichen Vaterschaft. Auch wenn der Be-
schwerdeführer gerügt hat, dass ihm zur vorherigen Klärung der
Abstammung des rechtlich ihm zugeordneten Kindes kein Ver-
fahren zur Verfügung gestanden hat und er sich deshalb auf
heimlichemWege über ein genetisches Abstammungsgutachten
Kenntnis davon verschafft hat, hat er doch die Anfechtungsklage
erhoben mit dem Ziel, sich aus der rechtlichen Vaterschaft zu
lösen. Insofern sind auf ihn die gesetzlichen Regeln anzuwen-
den, die, wie oben ausgeführt, in verfassungsgemäßer Weise
einen Ausgleich der bei der Vaterschaftsanfechtung berührten
Grundrechtspositionen herstellen. Diese rechtlichen Vorgaben
insbesondere auch zur Darlegungslast haben die Gerichte zu
beachten. Sie können sich nicht über sie hinwegsetzen, um dem
Recht auf Kenntnis der Abstammung in einem Verfahren Ge-
nüge zu leisten, das nicht nur darauf, sondern auch auf die
Beseitigung der Vaterschaft abzielt. Auch die Auslegung und
Anwendung der gesetzlichen Regelungen über das Anfech-
tungsverfahren in den angegriffenen Entscheidungen sind ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Außer der Vorlage des
heimlichen Vaterschaftstests hat der Beschwerdeführer zur Dar-
legung seiner Zweifel an seiner Vaterschaft vor den Fachge-
richten nur vorgetragen, aus der Weigerung von Mutter und
Kind, dem eingeholten Vaterschaftsgutachten ihre Zustimmung
zu erteilen, lasse sich vermuten, dass er nicht Vater des Kindes
sei. Dies hat der BGH zu Recht als nicht ausreichend angesehen,
um der Darlegungslast des § 1600b BGB zu genügen.
2. Es entspricht der Verfassung, dass die Gerichte die Verwertung
des vom Beschwerdeführer heimlich eingeholten genetischen
Abstammungsgutachtens als Beweismittel abgelehnt haben.
a) Im gerichtlichen Verfahren tritt der Richter den Verfahrens-
beteiligten in Ausübung staatlicher Hoheitsgewalt gegenüber. Er
ist daher nach Art. 1 Abs. 3 GG bei der Urteilsfindung an die
insoweit maßgeblichen Grundrechte gebunden und zu einer
rechtsstaatlichen Verfahrensgestaltung verpflichtet (vgl. BVerfGE
52, 203 <207>; 106, 28 <48 f.>). Aus dem Rechtsstaatsprinzip
folgt die Verpflichtung zu einer fairen Handhabung des Beweis-
rechts, insbesondere der Beweislastregeln (vgl. BVerfGE 52, 131
<145>). Auch im familiengerichtlichen Verfahren, in dem über
Rechtspositionen der Parteien innerhalb eines familienrechtlichen
Rechtsverhältnisses gestritten wird, sind die Gerichte zur Auf-
rechterhaltung einer funktionstüchtigen Rechtspflege und zur
materiell richtigen Entscheidungsfindung grundsätzlich gehalten,
von den Parteien angebotene Beweise oder Darlegungen zu
berücksichtigen.
Aus den materiellen Grundrechten wie Art. 2 Abs. 1 GG können
sich ebenfalls Anforderungen an das gerichtliche Verfahren
ergeben (vgl. BVerfGE 101, 106 <122>), wenn es um die
Offenbarung und Verwertung von persönlichen Daten geht, die
grundrechtlich vor der Kenntnis durch Dritte geschützt sind. Das
Gericht hat deshalb zu prüfen, ob die Verwertung von heimlich
verschafften persönlichen Daten über einen anderen sowie von
Erkenntnissen, die sich aus diesen Daten ergeben, mit dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffenen vereinbar ist

(vgl. BVerfGE 106, 28 <48>). Bei der Abwägung zwischen dem
Interesse an einer funktionstüchtigen Rechtspflege und dem
Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts als Aus-
fluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts hat das Interesse an
der Verwertung der vorgetragenen Daten und Erkenntnisse nur
dann höheres Gewicht, wenn weitere, über das schlichte Beweis-
interesse hinausgehende Aspekte hinzukommen, die ergeben,
dass es trotz der Persönlichkeitsbeeinträchtigung schutzbedürftig
ist. Hierfür reicht allein das Interesse, sich ein Beweismittel zu
sichern, nicht aus (vgl. BVerfGE 106, 28 <49 f.>).
b) Dies haben der BGH wie die Vorinstanzen bei ihren ange-
griffenen Entscheidungen berücksichtigt. Sie sind in verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise davon ausgegan-
gen, dass die heimliche Verschaffung von Genmaterial des
Kindes und damit der unerlaubte Zugriff auf seine persönlichen
Daten durch den Beschwerdeführer das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht des Kindes in erheblicher Weise beeinträch-
tigt hat und die Verwertung der daraus gewonnenen Erkennt-
nisse im gerichtlichen Verfahren einen Eingriff in das
Persönlichkeitsrecht des Kindes bedeutete. Demgegenüber ha-
ben die Gerichte ein besonderes, über das Interesse, mit dem
heimlich und gegen denWillen des Kindes erstellten Gutachten
ein Beweismittel für die Darlegung seiner nicht bestehenden
Vaterschaft zu erhalten, hinausgehendes schützenswertes Inte-
resse des Beschwerdeführers an der Zulassung des Gutachtens
im Verfahren zu Recht nicht erkennen können.
Auch der Umstand, dass bislang kein Verfahren zur Verfügung
steht, das es einem Mann ermöglicht, die Abstammung eines ihm
rechtlich zugeordneten Kindes klären und feststellen zu lassen,
führt nicht dazu, ein solches besonders schützenswertes Interesse
des Beschwerdeführers anerkennen zu können. Damit befindet
sich ein Mann, der seine rechtliche Vaterschaft anfechten will,
noch nicht in einer notwehrähnlichen Situation, die es rechtfertigen
könnte, dass dieser sich ohne Einwilligung undWissen des Kindes
oder seiner Mutter genetische Daten des Kindes verschafft und die
Erkenntnisse daraus unter Verletzung des Persönlichkeitsrechts des
Kindes im familiengerichtlichen Verfahren Verwertung finden.
Wie die familiengerichtliche Praxis über Jahrzehnte erwiesen hat,
ist die Vorlage eines DNA-Gutachtens nicht die einzige Möglich-
keit, um im Vaterschaftsanfechtungsverfahren den Darlegungs-
anforderungen zu genügen und Umstände vorzutragen, die es nicht
ganz fern liegend erscheinen lassen, dass nicht der Anfechtende,
sondern möglicherweise ein anderer Mann biologischer Vater des
Kindes ist. Insofern ist die Verfassungsbeschwerde unbegründet.
C. I. Der Gesetzgeber hat einen Verfahrensweg zu eröffnen, der
dem Recht auf Kenntnis und Feststellung der Abstammung aus
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG zur Verwirklichung verhilft,
ohne dies zwingend mit einem Anfechtungsverfahren zu verbin-
den. Auf welche Weise er dem nachkommt, liegt in seiner
Gestaltungsfreiheit. Dabei stehen ihm verschiedene Wege zur
Verfügung. Allerdings scheidet aus den unter B.I.3.a) und
B.III.2.b) genannten Gründen aus, dass der Gesetzgeber es zu-
lässt, heimlich eingeholte gendiagnostische Abstammungsgutach-
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ten in das Vaterschaftsanfechtungsverfahren einzubringen, und
den Gerichten ermöglicht, diese zu berücksichtigen.
1. Der Gesetzgeber hat mehrere Möglichkeiten, um seiner
Schutzpflicht nachzukommen. Eine Möglichkeit bestünde darin,
Regelungen zu treffen, die die Weigerung des Kindes oder seiner
sorgeberechtigten Mutter, auf privatem Wege ein genetisches
Abstammungsgutachten einzuholen, gerichtlich überprüfbar ma-
chen und die es dem Gericht erlauben, durch Entzug oder Über-
tragung der Vertretungsbefugnis für das Kind den Weg für die
Erstellung eines solchen Gutachtens frei zu machen, wie es der
Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung1 vorsieht. Die
Verwertung eines auf diese Weise zu Stande gekommenen Gut-
achtens wäre verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Auch
könnte für die Klärung und Feststellung der Abstammung ein
eigenständiges getrenntes oder dem Anfechtungsverfahren vor-
geschaltetes gerichtliches Verfahren vorgesehen werden, bei dem
nach vom rechtlichen Vater behaupteten Zweifeln, dass das Kind
von ihm abstamme, in die Sachprüfung einzutreten wäre.
2. Allerdings ist der Gesetzgeber gehalten, Sorge dafür zu tragen,
dass im Vaterschaftsanfechtungsverfahren das von Art. 6 Abs. 1
GG geschützte Interesse insbesondere des Kindes, gegebenen-
falls seine rechtliche und soziale familiäre Zuordnung zu behal-
ten, auch weiterhin Berücksichtigung findet. Auch dabei hat der
Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum. So kann er sicherstel-
len, dass die nun leichter zu erwerbende Kenntnis des recht-
lichen Vaters, nicht biologischer Vater zu sein, im Anfechtungs-
verfahren nicht sogleich zur Beendigung der rechtlichen
Vaterschaft führt, wenn dies wegen der Dauer der rechtlichen
und sozialen Bindung zwischen dem Kind und seinem recht-
lichen Vater sowie der besonderen Lebenssituation und Ent-
wicklungsphase, in der sich das Kind gerade befindet, zu einer
erheblichen Beeinträchtigung des Kindeswohls führte.
II. Dem Gesetzgeber wird aufgegeben, die Rechtslage bis zum
31.3.2008 durch eine verfahrensrechtliche Regelung in Einklang
mit dem Recht auf Kenntnis der Abstammung aus Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG zu bringen. Bis zum Inkrafttreten dieser
Regelung bleibt es allein bei der bisherigen Möglichkeit, im
Rahmen eines Vaterschaftsanfechtungsverfahrens nach §§ 1600 ff.
BGB Kenntnis von der Abstammung eines Kindes von seinem
rechtlichen Vater zu erlangen.

1 Anm. d. Red.: Zum Entwurf des Freistaates Bayern vgl. BR-Drucks 369/05;
zum Entwurf des Landes Baden-Württemberg s. BT-Drucks 208/05.

Erfolglose Verfassungsbeschwerde des Kindes
gegen gerichtliche Umgangsregelung in
Sachen Gçrg�l�

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2 S. 1,
Art. 20 Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG

Die Verfassungsbeschwerde der Verfahrenspflegerin des
Kindes, mit der diese das Umgangsrecht des Vaters ein-
schr�nken lassen mçchte, wird nicht zur Entscheidung

angenommen, da die gerichtliche Umgangsregelung sich
am Kindeswohl orientiert, eine Konkordanz der Grund-
rechte von Elternteil und Kind herstellt und deshalb ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist.

BVerfG, Beschl. v. 9.2.2007 – 1 BvR 125/07 (OLG Naum-
burg, AG Wittenberg)

Aus den Gründen:Der 1999 geborene Beschwerdeführer wehrt
sich mit einer durch die Verfahrenspflegerin erhobenen Verfas-
sungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Umgangsentscheidung
und begehrt imWege der einstweiligen Anordnung die vorläufige
Aussetzung und Modifizierung der Umgangsregelung.
I. 1. a) Der Beschwerdeführer war sogleich nach der Geburt
von seiner Mutter zur Adoption freigegeben worden und lebt
seitdem in einer Pflegefamilie. Sein leiblicher Vater hatte
nach Kenntnis von der Geburt des Beschwerdeführers und
nach gerichtlicher Feststellung seiner Vaterschaft die Über-
tragung der elterlichen Sorge für den Beschwerdeführer und
Regelung des Umgangs mit diesem beantragt.
Nachdem das AGmit Beschl. v. 1.3.2001 seinem Sorgerechts-
antrag entsprochen und einen begleiteten Umgang geregelt
hatte, hob das OLGmit Beschl. v. 20.6.2001 die Entscheidung
im Wege der einstweiligen Anordnung auf. Die dagegen
erhobene Verfassungsbeschwerde des Kindesvaters war er-
folglos (vgl. BVerfG, 3. Kammer des Ersten Senats, Beschl. v.
31.7.2001 – 1 BvR 1174/01 –).
Auf die Individualbeschwerde des Kindesvaters hin stellte der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit Urt. v.
26.2.2004 fest, die Bundesrepublik Deutschland habe gegen Art. 8
EMRK verstoßen, weil dem Kindesvater nicht nur das Sorgerecht,
sondern auch das Umgangsrecht verweigert worden sei (vgl.
EGMR, Nr. 74969/01, Urt. v. 26.2.2004, FamRZ 2004, 1456).
b) Daraufhin gewährte das AG dem Kindesvater im Wege der
einstweiligen Anordnung ein vorläufiges Recht auf zunächst
begleiteten Umgang. Den Beschl. v. 30.6.2004 des OLG, mit
dem dieses die Entscheidung des Familiengerichts aufhob, er-
klärte das BVerfG mit Beschl. v. 14.10.2004 für verfassungs-
widrig (BVerfGE 111, 307).
Einen nochmals vom AG dem Kindesvater im Wege der
einstweiligen Anordnung am 2.12.2004 eingeräumten Um-
gang schloss das OLG mit Beschl. v. 20.12.2004 bis zur
Hauptsacheentscheidung ebenfalls aus, woraufhin das
BVerfG mit einstweiliger Anordnung vom 28.12.2004 die
Umgangsregelung des AG vom 2.12.2004 im Wesentlichen
wieder in Vollzug setzte und schließlich in der Haupt-
sacheentscheidung mit Beschl. v. 10.6.2005 die Entscheidung
des OLG insoweit aufhob (BVerfGK 5, 316).
Auf Grund der damit wieder aufgelebten vorläufigen Ent-
scheidung des AG vom 2.12.2004 wurde seitdem der Umgang
ausgeübt, allerdings mit erheblichen Spannungen zwischen
den Umgangsbeteiligten.
Mit Beschl. v. 14.9.2005 regelte das AG das Umgangsrecht des
Kindesvaters im Hauptsacheverfahren. Das Gericht setzte zu-
nächst vier Umgangstermine unter Begleitung des Amtsvormun-
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